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Fremdfirmen Vertrag 

 

Bezüglich der Umsetzung der gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben sehen 
wir uns nicht nur unseren eigenen Mitarbeitern gegenüber in der Pflicht, sondern erwarten 
auch von unseren Auftragnehmern, dass der Schutz der Mitarbeiter einen hohen Stellenwert 
hat. 

Bei der Ausführung der beauftragten Arbeiten für uns setzen wir voraus, dass Sie und Ihre 
Mitarbeiter die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben konsequent einhalten 
und damit auch Arbeitsunfälle vermeiden. Das bedeutet im Einzelnen: 

- der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter umfassend über allgemeine Gefahren ihrer 
Tätigkeit, spezifische lokale und tätigkeitsbezogene Gefährdungen und 
Verhaltensweisen zu unterweisen, die er zuvor in der Gefährdungsbeurteilung 
ermittelt hat 

- der Auftragnehmer stellt die benötigte PSA zur Verfügung, 

- ggf. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden durchgeführt 

- zu den zum Einsatz kommenden Gefahrstoffen liegen Betriebsanweisungen und 
Sicherheitsdatenblätter vor 

Der Auftragnehmer wurde über die lokalen Gefahren, Flucht-und Rettungswege und die 
Lage der Feuerlöscher unterwiesen. 

Auf Nachfrage können die oben genannten Formulare vorgelegt werden. 
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